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Inhalt des Reichs-Gesetzblatts.
192. Das zu Berlin am 12. Februar 1908 ausge¬
gebene 5. Stück des Reichsgesetzblattes enthält:

Nr. 3410. Gesetz, betreffend die Kontrolle des

Reichshaushalts, des Landeshanshalts von Elsaß-

Lothringen und des Haushalts der Schutzgebiete. Vom
k. Februar 1908.

Nr. 3411. Bekanntmachung, betreffend Änderung der

Anlage L zur Eisenbahn-Verkehrsordnung. Vom 1.
Februar 1908.

Nr. 3412. Bekanntmachung, betreffend die dem

Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfracht¬
verkehr beigefügte Liste. Vom 4. Februar 1908.

Nr. 3413. Bekanntmachung, betreffend ^Änderung der

Nr. XV in Anlage L zur Eisenbahnverkehrsordnung.
Vom 5, Februar 1908.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Aentral-Behörden.

193. Verfügung,

betreffend die Organisation der Handelskammer in
M.-Gladbach.

Auf Grund des § 2 des Gesetzes über die Handels¬

kammern vom 24. Februar 1870/19. August 1897 be¬

stimme ich, daß die Zahl der Mitglieder der Handels¬
kammer in M.-Gladbach auf 28 erhöht wird.

Für die Ausführung der Wahlen sind die Bestimm¬

ungen des unter dem heutigen Tage von mir genehmigten

Statuts der Handelskammer vom 16. v. M. maßgebend.
Berlin, den 5. Februar 1908.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

I. V. gez.: Richter.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzinl-Behördeu.

1S4. Polizei-Verordnung,

betreffend den Verkehr mit Kraftfahrzeugen.

Auf Grund der ZH 137 und 139 des Gesetzes über

die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883

(G> S. S. 195) und gemäß der HZ 6, 12 und 15 des

Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850

(G. S. S. 265) werden für den nicht an Bahngleise

gebundenen Verkehr der durch elementare Triebkraft be¬
wegten Fahrzeuge — Kraftwagen und Krafträder —

auf öffentlichen Wegen und Plätzen für den Umfang

der Rheinprovinz mit Zustimmung des Provinzialrats

folgende Vorschriften erlassen:

Allgemeine Vorschriften.

Z 1. Für den Verkehr mit Kraftfahrzeugen gelten

sinngemäß die den Verkehr von Fuhrwerken oder von
Fahrrädern auf öffentlichen Wegen und Plätzen regelnden

polizeilichen Vorschriften, sofern nicht nachfolgend andere

Bestimmungen getroffen werden.

Auf Kraftfahrzeuge, welche für den öffentlichen Fuhr¬
betrieb verwendet werden, sowie auf die Führer dieser

Fahrzeuge finden neben den nachstehenden Vorschriften

die allgemeinen Bestimmungen über den Betrieb der
Droschken, Omnibusse und sonstigen dem öffentlichen

Transportgewerbe dienenden Fuhrwerke Anwendung.

Fahrzeuge, die aus einem Kraftrad und einem damit

fest oder mittels Kuppelung verbundenen besonderen

Sitze auf eigenem Rade oder eigenen Rädern seitlich
neben dem Kraftrade bestehen, gelten als Kraftwagen

im Sinne dieser Vorschriften.

Auf Straßenlokomotiven und schwere Vorspannma-

schwen finden die nachstehenden Vorschriften keine An¬
wendung.

v. Das Kraftfahrzeug,

k) Beschaffenheit und Ausrüstung.

Z 2. Die Kraftfahrzeuge müssen betriebssicher und ins¬

besondere so gebaut, eingerichtet und ausgerüstet sein, daß

Feuers- und Explosionsgefahr sowie eine Belästigung

von Personen und Gefährdung von Fuhrwerken durch

Geräusch, durch Entwicklung von Rauch oder Dampf

oder durch üblen Geruch möglichst ausgeschlossen ist.

Die Vorrichtung zum Auspuffen des Dampfes oder der

Gase muß an einer möglichst wenig sichtbaren Stelle

angebracht sein.

Die Radkränze dürfen nicht mit Unebenheiten versehen

sein, welche geeignet sind, die Fahrbahn zu beschädigen,

Z 3. Jedes Fahrzeug muß versehen sein:



z, mit einer kräftigen Lenkvorrichtung,welche gestattet,
sicher und rasch auszuweichen und in einem möglichst
kleinen Bogen zu wenden;

2, mit zwei voneinander unabhängigen Bremseinrich¬
tungen, von denen mindestens die eine unmittelbar
auf die Triebräder oder auf Bestandteile, die mit
den Rädern fest verbunden sind, wirken, und von
denen jede für sich geeignet sein muß, den Lauf des
Fahrzeugs sofort zu hemmen und es auf die kürzeste
Entfernung zum Stehen zu bringen;

3, mit einer Vorrichtung,die beim Befahren größerer
Steigungen die unbeabsichtigteRückwärtsbewegung
verhindert;

4, mit einer eintönigen Huppe zum Abgeben von Wahr-
nungszeichen?

5, nach eingetretenerDunkelheit und bei starkem Nebel
mit mindestenszwei, an den Seiten in gleicher Höhe
angebrachten, hellbrennendenLaternen mit farblosem
Glase, welche den Lichtschein derart auf die Fahr¬
bahn werfen, daß diese auf mindestens20 w vor
dem Fahrzeuge von dem Führer übersehen werden
kann. Übermäßig stark wirkende Scheinwerferdürfen
nicht verwendet werden.
Für Krafträder gelten Ziffer 2 und 5 mit der Ein¬

schränkung, daß eine wirksame Bremsvorrichtung und
eine Laterne der bezeichneten Art genügt; Ziffer 3 findet
auf solche Fahrzeuge keine Anwendung.

Jeder Kraftwagen, dessen Eigengewicht 350 Kg. über¬
steigt, muß so eingerichtet sein, daß er mittels des Mo¬
tors vom Führersitz aus in Rückwärtsgang gebracht
werden kann.

Die Griffe zur Bedienung des Motors und der in
Absatz 1 bis 3 angeführten Einrichtungenmüssen so an¬
gebracht sein, daß der Führer sie, ohne sein Augenmerk
von der Fahrtrichtung abzulenken, leicht und auch im
Dunkeln ohne Verwechslungsgefahrhandhaben kann.

Jedes Kraftfahrzeugmuß mit einem Schilde versehen
sein, welches die Firma, die das Fahrzeug hergestellt
hat, die Anzahl der Pferdekräfte des Motors und das
Eigengewicht des Fahrzeugs angibt.

k). Inbetriebnahme.
Z 4. Wenn ein Kraftfahrzeug in Betrieb genommen

werden soll, hat der Eigentümer hiervon der zuständigen
Polizeibehörde seines Wohnortes eine schriftliche Anzeige
zu erstatten, in welcher anzugeben sind:
1, Name, Stand und Wohnort des Eigentümers,
2, die Firma, welche das Fahrzeug hergestellt hat,
3, die Bestimmungdes Fahrzeugs (Personen- oder Last¬

fahrzeug),
4, Die Betriebsart,
5, Die Anzahl der Pferdekräfte,
6, Das Eigengewicht des Fahrzeugs,
7, für Lastkraftwagen das Höchstgewichtder Ladung.

Der Anzeige ist das Gutachten eines amtlich aner¬
kannten Sachverständigenbeizufügen,das die Richtigkeit
der Angaben unter 4 bis 7 sowie ferner bestätigt, daß
das Fahrzeug den nach dieser Verordnung zu stellenden
Anforderungengenügt. Das Gutachten hat der Anzei¬
gende auf seine Kosten zu beschaffen. An Stelle dieses

Nachweises kann von der Landespolizeibehörde eins amt¬
liche Prüfung auf Kosten des Anzeigenden vorgeschrieben
werden.

Änderungen hinsichtlich der Punkte 1, 3, und 4 sowie
wesentliche Änderungenhinsichtlich der Punkte 5 bis 7
sind in gleicher Weise anzuzeigen.Eine Änderung des
Wohnorts des Eigentümersist der Polizeibehörde des
neuen Wohnorts unter Vorlegung der Bescheinigung
(Z 5 Abs. 2) anzuzeigen.

Die zuständige Landespolizeibehördeist befugt, auf
Antrag einer Firma, deren Sitz sich im Bezirke der Be¬
hörde befindet, nach einer auf Kosten der Firma vorge-
genommenen Prüfung eine Bescheinigung darüber zu er¬
teilen, daß eine fabrikmäßig gefertigte Gattung eines
Kraftfahrzeugs den nach Maßgabe dieser Verordnung
zu stellenden Anforderungengenügt. Bei der Ver¬
äußerung eines Kraftfahrzeugs, das einer derart zuge¬
lassenen Gattung angehört, kann die Firma dem Ab¬
nehmer eine mit laufender Nummer versehene Aus¬
fertigung der Bescheinigung, die auch die Richtigkeit der
im Abs. 1 unter 4 bis 7 vorgeschriebenen Angaben be¬
stätigen muß, mit der Wirkung verabfolgen, daß sie das
im Abs. 2 geforderte Gutachten ersetzt. Diese Be¬
stimmung gilt für alle von einer deutschen Zentral- oder
Landespolizeibehörde ausgestelltenBescheinigungen über
die vorschriftsmäßige Beschaffenheit einer Gattung,

o) Polizeiliche Kennzeichnung.
§ 5. Die Zulassung des Kraftfahrzeugs zum Verkehr

auf öffentlichen Wegen und Plätzen ist von der Polizei¬
behörde abzulehnen,wenn den Vorschriften des Z 4 nicht
entsprochen ist.

Im Falle der Zulassung hat die Polizeibehördedas
Kraftfahrzeug in eine Liste nach beiliegendemMuster 1
einzutragen. Demnächst ist das Fahrzeug mit einem
polizeilichen Kennzeichen (Z 7) zu versehen. Die An¬
gabe der Erkennnngsnummererfolgt durch die nach Z 4
Abs. 1 zuständige Behörde. Der Antragsteller erhält
über die Zulassung und die Eintragung des Kraftfahr¬
zeugs und die Zuteilung des Kennzeichens eine Be¬
scheinigungnach beiliegendem Muster 2. Die Be¬
scheinigung ist in Urschrift oder beglaubigterAbschrift
bei der Benutzung des Fahrzeugs auf öffentlichen Wegen
und Plätzen mitzuführen und den Polizeibeamten auf
Verlangen vorzuzeigen.

Bei Verlegung des Wohnorts des Eigentümersin
einen Bezirk, in dem die Kraftfahrzeuge mit anderen
Buchstabenoder römischen Ziffern (Z 7 Absatz 1) ge¬
kennzeichnet werden, ist das Fahrzeug mit einem Kenn¬
zeichen des neuen Bezirks zu versehen und auf Grund
der vorgelegten Bescheinigung eine neue auszustellen.

s 6. Vorbehaltlichder Vorschrift im Z 29 muß jedes
auf öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraft¬
fahrzeug das polizeiliche Kennzeichen tragen.

Z 7. Das von der Polizeibehördezuzuteilende Kenn¬
zeichen besteht aus einem (oder mehreren) Buchstaben
(oder römischen Ziffern) zur Bezeichnung deS Bundes¬
staats (oder engeren Verwaltungsbezirks) und aus der
Erkennnngsnummer,unter welcher das Fahrzeug in die
polizeiliche Liste (Z ö) eingetragenist. Das Kennzeichen



ist an der Vorderseiteund an der Rückseite des Fahr¬
zeugs nach außen hin an leicht sichtbarer Stelle anzu¬
bringen. Bei Krafträdernkann die Polizeibehördeaus
besonderen, aus der Bauart des Fahrzeugs sich ergeben¬
den Gründen von der Anbringung des zweiten Kenn¬
zeichens absehen und demgemäß zulassen, daß nur ein
Kennzeichen an der Vorderseite oder an der Rückseite
angebracht wird.

Das vordere Kennzeichen ist in schwarzer Balkenschrift
auf weißem, fchwarzgerandetem Grunde auf die Wandung
des Fahrzeugsoder auf eine rechteckige Tafel aufzu¬
malen, die mit dem Fahrzeuge durch Schrauben, Nieten
oder Nägel fest zu verbinden ist. Die Buchstaben (oder
die römischen Ziffern) und die Nummer müssen in eine
Reihe gestellt und durch einen wagerechten Strich von¬
einander getrennt werden. Die Abmessungen betragen:
Randbreite mindestens10 wm, Schrifthöhe75 ww bei
einer Strichstärke von 12 wm, Abstand zwischen den
einzelnen Zeichen und vom Rande 20 mm, Stärke des
Trennungsstrichs 12 r>iw, Länge des Trennungsstrichs
25 ww, Höhe der Tafel ausschließlich des Randes 115
wm (Muster 3).

Bei dem an der Rückseite des Fahrzeugsmittels
Schrauben, Nieten oder Nägel festanzubringenden Kenn¬
zeichen sind die Buchstaben (römischen Ziffern) und die
Nummer auf einer viereckigen weißen fchwarzgerandeten
Tafel in schwarzer Balkenschrift auszuführen. Die Tafel
kann Bestandteil einer Laterne sein (vergl. Z 10). Die
Buchstaben (römischen Ziffern) müssen über der Nummer
stehen. Die Abmessungenbetragen: Randbreite min¬
destens 10 ww, Schrifthöhe 100 wni bei einer Strich»
stärke von 15 inw, Abstand zwischen den einzelnen
Zeichen und vom Rande 20 ww, Höhe der Tafel aus¬
schließlich des Randes 260 wiv (Muster 4). Bei Kraft¬
zweirädern ist auf der Rückseite auch eine sechseckige
Tasel (Muster 5) zulässig. Im Falle des Z 10 Abs. 1
Satz 2 kann das Hintere Kennzeichen auch auf die Wan¬
dung des Fahrzeugsaufgemalt werden.

Z 8. Die Kennzeichen müssen mit dem Dienststempel
der Polizeibehördeversehen sein.

Z 9. Die Kennzeichen dürfen nicht zum Umklappen
eingerichtet sein; sie dürfen niemals verdeckt sein und
müssen stets in lesbarem Zustand erhalten werden. Der
untere Rand des vorderen Kennzeichens darf nicht
weniger als 20 cm, der des Hinteren nicht weniger als
45 ein vom Erdboden entfernt sein.

Z 10. Während der Dunkelheit und bei starkem Nebel
ist das Hintere Kennzeichen durchscheinendso zu beleuchten,
daß es deutlich erkennbar ist. An Stelle der durchscheinenden
Beleuchtung kann die Polizeibehörde eine Beleuchtung
von außen zulassen, sofern der Leuchtkörper oberhalb der
Tafel angebracht ist und die Erkennbarkeit des Kenn¬
zeichens dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die Be¬
leuchtungsvorrichtungmuß so eingerichtet sein, daß sie
weder vom Sitze des Führers noch vom Innern des
Wagens aus abgestellt werden kann.

Bei Krafträdernkann die Polizeibehörde aus Antrag
von einer Beleuchtung des Kennzeichens absehen.

Z lt. Der Verlust oder das Unbrauchbarwerden
eines Kennzeichensmuß der Zuteilungsstellesofort an¬
gezeigt werden.

Tritt der Verlust oder das Unbrauchbarwerdenan
einem Orte ein, von dem aus die Zuteilungsstelleohne
Zeitverlust nicht erreicht werden kann, so genügt die An¬
zeige an die nächste für die Zuteilung von Kennzeichen
zuständige Behörde, die in derartigen Fällen das er¬
neuerte Kennzeichen mit dem Dienststempel zu versehen
und, daß dies geschehen, in der Bescheinigung (Z 5
Abf, 2) ersichtlich zu machen hat.

Z 12. Die Anbringung mehrerer verschiedener Kenn¬
zeichen ist unzulässig.

s 13. Bei Ausstellungenvon Kraftfahrzeugenkönnen
von der zuständigen LandespolizeibehördeAusnahmen
von den Vorschriften der ZZ 7, 10 mit der Maßgabe
zugelassen werden, daß für die an der Veranstaltung
teilnehmenden Kraftfahrzeuge die Führung eines be¬
sonderen Kennzeichensvorgeschriebenwird, dessen Be¬
schaffenheit im Einzelfalle von dieser Behörde festzusetzen
ist. Soweit es sich um Kraftfahrzeugehandelt, die be¬
reits in die polizeiliche Liste eingetragen und mit einem
Kennzeichen versehen sind, muß dies Kennzeichen auch
während der Ausstellungweitergeführtwerden,

v. Der Führer des Kraftfahrzeugs,
s. Eigenschaften des Führers,

s 14. Das Führen von Kraftfahrzeugen ist nur
solchen Personen gestattet und darf nur solchen Per¬
sonen überlassen werden, die mit den Einrichtungenund
der Bedienung des Fahrzeugs völlig vertraut sind und
sich hierüber durch ein von einer fachverständigen Be¬
hörde oder einer behördlich anerkannten Stelle aus¬
gestelltes Zeugnis ausweisen können. Das Zeugnis ist
der Polizeibehörde des Wohnorts des Führers zur
Kenntnisnahmevorzulegenund von dieser, sofern gegen
die Zuverlässigkeit und Befähigungder betreffenden Per¬
son Bedenken nicht bestehen, mit einem hierauf bezüg¬
lichen Vermerk zu versehen. Der Führer hat das
Zeugnis bei sich zu führen und auf Verlangen den zu¬
ständigenBeamten vorzuzeigen.

Personen unter 18 Jahren ist das Führen von Kraft¬
fahrzeugen, insbesondere auch von Krafträdern, nicht
gestattet. Ausnahmen können von der Polizeibehörde
mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zugelassen
werden.
b. Besondere Pflichten des Führers.

Z. 15. Der Führer ist dafür verantwortlich,daß das
Kraftfahrzeug mit den nach dieser Verordnung vor¬
geschriebenenVermerken und polizeilichen Kennzeichen
versehen ist, daß es in vorgeschriebener Weise beleuchtet
ist, sowie dafür, daß bei der Benutzung des Fahrzeugs
auf öffentlichen Wegen und Plätzen die durch Z 5
Abs. 2 vorgeschriebene Bescheinigung mitgeführt wird.

Der Führer ist verpflichtet, sich vor der Fahrt davon
zu überzeugen,daß das Fahrzeug in ordnungsmäßigem
Zustand ist und daß seine maschinellen sowie die im Z 3
vorgeschriebenen Einrichtungengut wirken.

Z 16. Der Führer ist zu besonderer Vorsicht in



Leitung und Bedienungseines Fahrzeugs verpflichtet.
Er darf von dem Fahrzeuge nicht absteigen, solange es
in Bewegung ist, und darf sich von ihm nicht entfernen,
solange der Motor angetrieben ist; auch muß er, falls
er sich von dem Fahrzeug entfernen will, die nötigen
Vorkehrungen treffen, daß kein Unbefugter den Motor
antreiben kann.

Auf den Haltruf oder das Haltzeichen eines als
solcher kenntlichen Polizeibeamtenhat der Führer sofort
anzuhalten. Zur Kenntlichmachung eines Polizeibeamten
ist auch das Tragen einer Dienstmütze ausreichend.

Z 17. Die Fahrgeschwindigkeit ist jederzeit so einzu¬
richten, daß Unfälle und Verkehrsstörungenvermieden
werden.

Jedenfalls darf innerhalb geschlossenerOrtsteile die
Fahrgeschwindigkeitdas Zeitmaß eines im gestreckten
Trabe befindlichen Pferdes, etwa 15 Km in der Stunde,
nicht überschreiten.Außerhalb geschlossener Ortsteile
darf sie, wenn übersichtliche Wege befahren werden, in¬
soweit erhöht werden, als der Führer in der Lage
bleibt, unter allen Umständen seinen Verpflichtungen
Genüge zu leisten.

Aus unübersichtlichen Wegen, insbesonderenach Ein¬
tritt der Dunkelheit oder bei starkem Nebel, beim Ein¬
biegen aus einer Straße in die andere, bei Straßen¬
kreuzungen, bei scharfen Straßenkrümmungen,bei der Aus¬
fahrt aus Grundstücken,die an öffentlichen Wegen liegen und
bei der Einfahrt in solche Grundstücke,bei der An¬
näherung an Eisenbahnübergänge in Schienenhöhe, ferner
beim Passieren enger Brücken und Tore sowie schmaler
oder abschüssiger Wege, sowie da, wo die Wirksamkeit
der Bremsen durch die Schlüpfrigkeit des Weges in
Frage gestellt ist, endlich überall da, wo ein lebhafter
Verkehr stattfindet, muß langsam und so vorsichtig ge¬
fahren werden, daß das Fahrzeug nötigenfalls sofort und
jedenfalls auf eine Wegstreckevon höchstens 6 w zum
Halten gebracht werden kann.

Z 13. Der Führer hat entgegenkommende, zu über¬
holende, in der Fahrtrichtung stehende oder die Fahrt¬
richtung kreuzende Menschen sowie die Führer von Fuhr¬
werken, Reiter, Radfahrer, Viehtreiber u. s. w. durch
deutlich hörbares Warnungszeichen rechtzeitig auf das
Nahen des Kraftfahrzeugs aufmerksam zu machen.

Auch an unübersichtlichen Stellen (Z 17 Abs. 3) ist
Warnungszeichenzu geben.

Das Abgeben von Warnungszeichenist sofort einzu¬
stellen, wenn Pferde oder andere Tiere dadurch unruhig
oder scheu werden.

Warnungszeichendürfen nur mit der eintönigen Huppe
(Z 3 Abs. 1 Ziffer 4) abgegebenwerden.

Das Abgeben langgezogenerHupvensignale, die Ähn¬
lichkeit mit Feuersignalen haben, ist nicht statthaft.

Merkt der Führer, daß ein Pferd oder ein anderes
Tier vor dem Kraftfahrzeugescheut, oder daß sonst durch
das Vorbeifahren mit dem KraftfahrzeugeMenschen oder
Tiere in Gefahr gebracht werden, so hat er langsam zu
fahren, sowie erforderlichenfalls anzuhalten und den
Motor außer Tätigkeit zu setzen,

Im Falle eines Zusammenstoßesdes Kraftfahrzeugs

mit Personenoder Sachen hat der Führer sofort zu
halten und die nach den Umständendes Falles gebotene
Hilfe zu leisten.

Z 19. Beim Einbiegen in eine andere Straße ist nach
rechts in kurzer Wendung,nach links in weitem Bogen
zu fahren.

Der Führer hat entgegenkommendenFuhrwerken,
Kraftfahrzeugen, Reitern, Radfahrern,Viehtransporten
oder dergleichen rechtzeitig und genügend nach rechts
auszuweichen oder, falls dies die Umstände oder die
Örtlichkeit nicht gestatten, so lange anzuhalten,bis die
Bahn frei ist. Ebenso hat er anzuhaltenbeim Zusammen¬
treffen mit marschierenden Militärabteilungen, öffentlichen
Auszügen, Leichenbegängnissen oder dergleichen.

Das Vorbeifahren an eingeholten Fuhrwerken, Kraft¬

fahrzeugen, Reitern, Radfahrern, Viehtransporten oder

dergleichen hat auf der linken Seite zu erfolgen.
v. Die Benutzung öffentlicher Wege nnd Plätze.
Z 20. Das Fahren mit Kraftfahrzeugen ist nur auf

Fahrwegen gestattet. Auf Radfahrwegen und auf Fuß¬
wegen, die für Fahrräder freigegeben sind, ist der Ver¬
kehr mit Krafträdernnur mit besonderer polizeilicher
Genehmigungzulässig. -

Z 21. Durch allgemeine polizeiliche Vorschriften oder
durch besondere, für einzelne Fälle getroffene polizeiliche
Anordnungen kann, soweit der Zustand der Wege oder
die Eigenart des Verkehrs es erfordert, der Verkehr
von Kraftfahrzeugenauf bestimmten Wegen, Plätzen und
Brücken verboten oder beschränkt, insbesonderedie zu¬
lässige Fahrgeschwindigkeitauf ein bestimmtes Maß
herabgesetzt werden.

Allgemeine Vorschriftendieser Art sind an den be¬
treffenden Stellen durch öffentlichenAnschlag auf zu
diesem Zweck kenntlich gemachten Tafeln zur Kenntnis zu
bringen.

Z 22. Das Wettfahren und die Veranstaltung von
Wettfahrtenauf öffentlichenWegen und Plätzen sind
verboten. Ausnahmen bedürfen der Genehmigungder
zuständigen Landeszentralbehörde oder der von dieser
zu bestimmendenhöheren Verwaltungsbehörde, welche
im einzelnen Falle die besonderen Bedingungen festsetzt.

Für Zuverlässigkeitsfahrtenist die Genehmigung der
zuständigen Behörde erforderlich.

Z 23. Das Mitführen von Anhängewagen ist nur
auf Grund polizeilicher Erlaubnis zulässig. Der Er¬
laubnisschein ist bei der Fahrt mitzuführen und den
Polizeibeamten auf Verlangen vorzuzeigen.Auf den
Transport schadhaft gewordenerFahrzeuge findet diese
Vorschriftkeine Anwendung.
D. Verkehr über die Reichsgrenze und im Zollgrenz»

bezirke.
Z 24. Für die Zulassung und Kennzeichnung der zu

vorübergehendem Aufenthalt in das Gebiet des Deutschen
Reichs aus dem Auslande gelangenden außer deutschen
Kraftfahrzeugeund für die Zulassung der Führer solcher
Fahrzeuge gelten folgende besondere Bestimmungen:
». Die Vorschriften über die Anmeldung und über die

Zulassung von Kraftfahrzeugen zum Verkehr auf öffent-
I lichen Wegen und Plätzen in den HZ 4, ö finden auf



die außerdeutschen Kraftfahrzeuge keine Anwendung, so¬

fern der Führer des Kraftfahrzeugs durch eine Be¬

scheinigung der zuständigen Behörde des Auslandes
nachweisen kann, daß das Fahrzeug den an dem be¬

treffenden Orte gültigen Polizeilichen Vorschriften ent¬

spricht; Bescheinigungen dieser Art müssen den Namen,
Stand und Wohnort des Eigentümers, die Firma, die

das Fahrzeug hergestellt hat, seine Betriebsart, die

Anzahl der Pferdekräfte, das Eigengewicht des Fahr¬

zeugs und bei Lastkraftwagen das Höchstgewicht der

Ladung angeben und mit dem Anerkennungsvermerk

einer deutschen Behörde versehen sein,

b. Die außerdeutschen Kraftfahrzeuge müssen an Stelle

der durch ZZ 7, 10 vorgeschriebenen polizeilichen

Kennzeichen ein besonderes länglichrundes Kennzeichen

(Muster 6) führen, das zugleich mit der Bescheinigung

über die Zuteilung des Kennzeichens (Muster 7) nach

Maßgabe der besonderen hierüber ergehenden An¬

ordnungen ans den Grenzzollämtern ausgegeben wird
und beim Verlassen des Deutschen Reichs nebst Be¬

scheinigung wieder abzuliefern ist. Das Kennzeichen

ist an der Rückseite des Fahrzeugs nach außen hin

an leicht sichtbarer Stelle fest anzubringen und bei
Kraftwagen während der Dunkelheit und bei starkem
Nebel so zu beleuchten, daß es deutlich erkennbar ist;

die Beleuchtungsvorrichtnng darf das Kennzeichen nicht

verdecken. Etwa vorhandene ausländische Kennzeichen

sind zu entfernen oder zu überdecken.

Die für das Kennzeichen zu entrichtende Gebühr be¬
trägt

für Kraftwagen ...... 6 Mark,
für Krafträder 3 Mark.

Wird die Tätigkeit der Amtsstelle außerhalb der Ge¬

schäftszeit, d. h. in den Monaten Oktober bis Februar

vor 7V- Uhr vormittags und nach 5V- Uhr nach¬

mittags, in den übrigen Monaten vor 7 Uhr vor¬

mittags und nach 8 Uhr nachmittags in Anspruch ge¬

nommen, so erhöht sich die Gebühr

für Kraftwagen auf 10 Mark,
für Krafträder auf 5 Mark.

Beim Ausgang eines außerdeutschen Kraftfahrzeugs

aus dem Reichsgebiet ist das Kennzeichen mit der über

seine Zuteilung ausgestellten Bescheinigung der nächsten

zur Ausgabe von Kennzeichen befugten Amtsstelle behufs

Rücksendung an die Eingangsamtsstelle zu übergeben.
Erfolgt infolge dauernden Verbleibs im Jnlande später

die Zulassung des Fahrzeugs gemäß § 5, so hat die

Rücksendung durch Vermittlung der die Zulassung

aussprechenden Polizeibehörde zu geschehen,
e) Die durch Z 14 Abs. 1 für die Führer von Kraft¬

fahrzeugen vorgeschriebenen Zeugnisse können für die

Führer außerdeutscher Kraftfahrzeuge durch entsprechende

ausländische Zeugnisse ersetzt werden, sofern diese von
einer deutschen Behörde mit einem Anerkennungs¬

vermerk versehen sind.

Als „deutsche Behörde", deren Anerkennungsvermerk

nach Abs. 1 unter s. und o die ausländischen Be¬

scheinigungen und Zeugnisse tragen müssen, gilt der zu¬
ständige deutsche Konsul. Sind die Schriftstücke nicht

in deutscher Sprache abgefaßt, so muß ihr Inhalt aus
dem Anerkennungsvermerk ersichtlich sein.

Die zuständige Landespolizeibehörde kann von dem im
vorstehenden unter a, geforderten Anerkennungsvermerk

einer deutschen Behörde für die Bescheinigungen be¬
stimmter Behörden des benachbarten Auslandes absehen
lassen.

Den Eigentümern außerdeutscher Kraftfahrzeuge kann
von der zuständigen Landespolizeibehörde auf Antrag

gestattet werden, das deutsche Kennzeichen zu führen.
Die betreffenden Kraftfahrzeuge sind in diesem Falle in

polizeilicher Beziehung als deutsche anzusehen und unter¬

liegen demgemäß den Vorschriften der ZZ 4, 5, 7, 10.

Die zuständige Landespolizeibehörde bezeichnet die

Polizeibehörde, welche die Eintragung des Kraftfahr¬

zeugs in die Liste zu bewirken und die Erkennungs-

nummer zuzuteilen hat.
Z 25. Im Zollgrevzbezirke haben die Beamten der

Grenzzollverwaltnng hinsichtlich der Kraftfahrzeuge die

gleichen Befugnisse wie die Polizeibeamten.
Untersagung des Betriebes.

Z 26. Die Polizeibehörde kann jederzeit auf Kosten

des Eigentümers eine Untersuchung darüber anstellen,

ob ein Kraftfahrzeug deu nach Maßgabe dieser Ver¬

ordnung zu stellenden Anforderungen entspricht.
Kraftfahrzeuge, welche diesen Anforderungen nicht ge¬

nügen, können durch die Polizeibehörde vom Befahren
der öffentlichen Wege und Plätze ausgeschlossen werden.

Z 27. Ungeeigneten Personen, insbesondere solchen,
welche die den Führern von Kraftfahrzeugen obliegenden

Verpflichtungen verletzt haben, kann das Führen von

Kraftfahrzeugen dauernd oder für bestimmte Zeit polizeilich
untersagt werden. Sie haben alsdann das ausgestellte

Zeugnis (Z 14 Abs. 1) der Polizeibehörde abzuliefern.

Handelt es sich um ausländische Zeugnisse (Z 24 Abs.

1 unter e), so ist die Polizeibehörde befugt, den An-

erkemiungsvermerk zu löschen.

K. Strafbestimmungen.

Z 28. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestim¬

mungen werden in Gemäßheit des Z 366 Nr. 10 des

Reichsstrafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis zu 60 Mark

oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft.
L. Ausnähmen,

s 29. Von der Verpflichtung zur Führung des

Kennzeichens sind befreit:

k) Kraftfahrzeuge, die nur in Schleppzügen für den
Frachtverkehr Verwendung finden,

K) Kraftfahrzeuge der Feuerwehr,

e) Kraftwagen, die im öffentlichen Fuhrverkehre Ver¬
wendung finden und für die Sondervorschriften hinsicht¬

lich ihrerKennzeichenbestehen (Droschken, Omnibusse usw.)

Auf Antrag können durch die Polizeibehörde von der

Verpflichtung zur Führung des Kennzeichens entbunden
werden:

s.) leichte, nur für den Stadtverkehr bestimmte Personen-

kraftfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit auf ebener
Bahn von nicht mehr als 15 Km in der Stunde,

d) Geschäftswagen, die in deutlich erkennbarer Form
mit der Firma des Geschäfts versehen sind. Insoweit
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mehrere Kraftfahrzeuge zu einem Geschäftsbetriebe

gehören, müssen sie indessen mit besonderer laufender

Erkennungsnummer versehen, sein, die den Anforde¬

rungen in den ZZ 7, 10 zu entsprechen hat.

Auf die Kraftfahrzeuge der Militärverwaltung und

auf die Führer dieser Kraftfahrzeuge finden die Vor¬

schriften im Z 14 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, Z 18

Abs. 4. ZZ 23, 26, 27 keine Anwendung. Krafträder

der Militärverwaltung sind von der Verpflichtung zur
Beleuchtung des Kennzeichens (Z 10) befreit.Die Kraftfahrzeuge der Feuerwehren sind von den
Bezeichnung der Polizeibehörde:

Liste der zugelassenen Kraftfahrzeuge.

Bestimmungender Z 3 Abs. 1 Ziffer 4, ZZ 17, 19, 23
ausgenommen.

>1. Schluhbestimmungen.

Z 30. Diese Verordnung tritt an die Stelle der

Polizeivervrdnung vom 1. Juli 1901 sowie der dieselbe
abändernden Polizeiverordnungen vom 6. Februar 1902

(nebst Bekanntmachung vom gleichen Tage), vom 29.
September 1902 und vom 1. September 1906.Coblenz, den 8. Februar 1908.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz
Frhr. von Schorlemer.

Muster t.

Tag
der
Prü-
fung

Name, Stand
lind Wohnort
des Eigen¬

tümers

Firma, welche
das Fahrzeug
hergestellt hat

Bestimmung
des

Fahrzeugs

Be¬
triebs¬

art

Anzahl dcr
Pferde¬
kräfte

Eigen¬
gewicht

des
Fahr¬
zeugs

Höchstgewicht
der Ladung

(Nur bei Last¬
kraftwagen.)

Tag der
Zuteilung

der
Nummer

Er-

kennungs-
nummer

Bemer¬

kungen

Auf Leinwandpapier. Muster 2

(Vorderseite.)
Name, Stand und Wohnort

des Eigentümers.

Die Firma, welche das Fahr¬
zeug hergestellt hat.

Die Bestimmungdes Fahr¬
zeugs.

Die Betriebsart.

Die Anzahl der Pferdekräfte.

DaS Eigengewicht des Fahr¬
zeugs.

Das Höchstgewichtder Ladung.
(Nur bei Lastkraftwagen.)

(Rückseite.)

Das umseitig beschriebene Kraftfahrzeug ist unter
der Erkennungsnummer

für den Verkehr auf öffentlichen Wegen und Plätzen zu¬
gelassen worden, nachdem festgestellt war, daß es den An¬
forderungender ZZ der Polizeiverordnung, betreffend
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen,entspricht.

den ten igg .
(l. 8.)

Liste

Auf Leinwandpapier. Muster V.

(Vorderseite.)
Name, Stand und Wohnort

des Eigentümers.

Die Firma, welche das Fahr¬
zeug hergestellt hat.

Die Bestimmung des Fahr¬
zeugs.

Die Betriebsart.

Die Anzahl der Pferdekräfte.

Das Eigengewicht des Fahr¬
zeugs.

Das Höchstgewichtder Ladung.
(Nur bei Lastkraftwagen.)

(Rückseite.)

Das umseitig beschriebene Kraftfahrzeugist hier ein¬
gegangenund unter der Erkennungsnummer

eingetragenworden.

, den ten...

(I.. L.)

190

Liste



Muster 8. Muster 4.
Muster 8. Muster S.

A-M4 l

195. Der an Stelle des Dr. Domingo B. Castillo zum

venezolanischen Generalkonsul in Hamburg ernannte

venezolanische Konsul Diogenes Escalante ist in dieser
Amtseigenschaft anerkannt und zugelassen worden.

Düsseldorf, den 10. Februar 1908. I ? 819.

Der Regierungs-Präsident.

19k. Der der Witwe Gerhard Schepers zu Viersen
von dem Bezirks-Ausschusse Hierselbst unter Nr. 1999

für das Jahr 1908 erteilte Wandergewerbeschein ist der
Genannten abhanden gekommen.

Der Gewerbeschein wird daher hiermit für ungültig
erklärt.

Düsseldorf, den 6. Februar 1908.

Der Vorsitzende des Bezirks-Ausschusses, II. Abteilung.
197. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom 12.

Juli 1867 (G. S. S. 1310) wird dem vorliegenden

Antrage gemäß: dem Kassen-Assistenten Friedrich Schlarb,
genannt Wittmann in Homberg a. Rhein, geboren am

17. Oktober 1876 in Merxheim die Genehmigung er¬
teilt, an Stelle des Familiennamens Schlarb fortan den

Namen Wittmann zu führen.
Düsseldorf, den 11. Februar 1908. I. (X 1046.

Der Regierungs-Präsident.

198. Gemäß Artikel 75 Z 1 des Ausführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuch erkläre ich hiermit im Ein¬

vernehmen mit den zuständigen Herren Landgerichts¬

präsidenten die Gemeindesparkassen in Büderich, Kreis

Moers, in Hiesfeld und Walsum, Kreis Ruhrort und in

Grniten, Kreis Mettmann, zur Anlegung von Mündel¬
geld für geeignet.

Düsseldorf, den 12. Februar 1908. I v 936.

Der Regierungs-Präsident.

199. Dem zum Stadtschulinspektor in Düsseldorf ge¬

wählten bisherigen Königlichen Kreisschulinspektor v,-.

Schmitz in Hamm i. W. ist nach ersolgter Zustimmung

des Herrn Unterrichtsministers vom 1. April d. Js. ab
die staatliche Kreisschulaufsicht über einen Teil der Volks¬

schulen des Stadtkreises Düsseldorf nebenamtlich und
widerruflich übertragen worden.

Düsseldorf, den 12. Februar 1908. II L 1009.

Königliche Regierung, Abt. für Kirchen- und Schulwesen.
200. V. Nachtrag

zur Genehmigungsurkunde für die elektr. Straßenbahnen

der Remfcheider Straßenbahngesellschaft in der Stadtge¬
meinde Remscheid vom 15. Dezember 1899 I. X. 2342

(A. Bl. S. 536) und zu den Nachträgen vom 19. Juli

1900 I. li. 1936 (A. Bl. Stück 31 Nr. 942), 26. Juli

1901, I. X. 1653 (A. Bl. Stück 31 Nr. 883). 3. Juni

1902 I. X. 1387 (A. Bl^Stück 24 Nr. 680) und vom

17. Januar 1903 I. X, 99 (A. Bl. Stück 4 Nr. 85).

Zur Herstellung und zum Betriebe der zur Klasse

„Straßenbahnen" gehörigen Straßenbahnstrecke in Rem¬

scheid vom Krankenhaus durch die Alleestraße bis zur

Abzweigung der Neuscheiderstraße in einer Spurweite
von 1 Meter, für die Beförderung von Personen mittelst

elektrischer Kraft, wird der in das Gesellschaftsregister

des Königlichen Amtsgerichts zu Remscheid vom 16. Juli
1892 unter A. G. Nr. 278 eingetragenen Remscheider

Straßenbahngesellschaft zu Remscheid aus Grund des

Gesetzes über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen
vom 28. Juli 1892 im Einvernehmen mit der von dem

Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten bezeichneten

Königlichen Eisenbahndirektion zu Elberfeld, vorbehaltlich

der Rechte Dritter, auf die Zeitdauer von 75 Jahren
vom 10. Juli 1893, dem Tage der Betriebseröffnung
der alten Strecken ab gerechnet, hierdurch unter nach¬

stehenden Bedingungen die Genehmigung erteilt.
I. Die für die elektrischen Straßenbahnen der Stadt¬

gemeinde Remscheid in der Genehmigungsurkunde vom
15. Dezember 1899 I. L. 2342 unter Nr. 1 bis 15 und
in dem Nachtrage von 17. Januar 1903 I. X. 99 auf¬

gestellten Bedingungen, haben auch für die neue Strecke

sinngemäße Anwendung zu finden.
II. Zum Schutze der Reichstelegraphen- und Fern¬

sprechanlagen sind folgende

Allgemeine polizeiliche Anforderungen
an den Bau und Betrieb der mit Gleichstrom be¬

triebenen neuen Straßenbahnstrecke von dem Kranken¬

hause durch die Alleestraße bis zur Abzweigung der

Neuscheiderstraße zu beachten:

1. Falls die Stromzusührung durch eine oberirdische

blanke Leitung erfolgt, muß diese, die „Arbeitsleitung", an

allen Stellen, wo sie vorhandene oberirdische Telegraphen¬

oder Fernsprechlinien kreuzt, mit Schutzvorrichtungen

versehen sein, durch welche eine Berührung der beider¬

seitigen Leitungen verhindert oder unschädlich gemacht
wird. Solche Vorrichtungen können u. a. bestehen in

geerdeten Schutzdrähten oder Fangnetzen, aufgesattelten

Holzleisten und dergleichen.
2. Falls die Stromrückleitung durch die Gleisschienen

erfolgt, müssen diese mit dem Kraftwerke durch besondere

Leitungen, die Schienenstöße unter sich durch besondere

metallische Brücken von ausreichendem Querschnitt in

guter leitender Verbindung stehen.
3. Wo die Arbeits- oder Speiseleitungen der Bahn

streckenweise in einem Abstände von weniger als 10 m



neben den Telegraphen- oder Fernsprechleitungen ver¬

laufen und die örtlichen Verhältnisse eine Berührung

der beiderseitigen Leitungen auch beim Umstürzen der
Träger oder beim Herabfallen der Drähte nicht aus¬

schließen, müssen die Gestänge der Bahnanlage, nötigen¬

falls auch die der Telegraphenaulage, durch kürzere als
die sonst üblichen Abstände, durch entsprechend stärkere

Stangen und Masten und durch sonstige Verstärkungs-

mittel (Streben, Anker und dergleichen) gegen Umsturz
besonders gesichert sein; auch müssen die Drähte au den

Isolatoren so befestigt sein, daß eine Lösung aus ihren
Drahtlagern ausgeschlossen ist,

4. An oberirdischen Kreuzungen der beiderseitigen

Anlagen muß der Abstand der untersten Telegraphen¬

oder Fernsprechleitung von den höchstgelegenen strom¬
führenden Teilen der Bahnanlage mindestens 1 w be¬

tragen. Die Masten zur Aufhängung der oberirdischen

Leitungen müssen von vorhandenen Telegraphen- oder
Fernsprechleitungen mindestens 1,25 w entfernt bleiben.

5. Alle Schutzvorrichtungen sind dauernd in gutem
Zustande zu erhalten.

6. Findet beim Betriebe der Bahn kein regelmäßiger
Polaritätswechsel statt, so ist der negative Pol der
Dynamomaschine mit der Gleisanlage zu verbinden.

7. Von beabsichtigten Aufgrabungen in Straßen mit

unterirdischen Telegraphen- oder Fernsprechkabeln ist der

zuständigen Oberpostdirektion oder den zuständigen Post-

oder Telegraphenämtern bei Zeiten vor dem Beginn

der Arbeiten schriftlich Nachricht zu geben. Falls durch

solche Arbeiten der Telegraphen- oder Fernsprechbetrieb

gestört werden könnte, sind die Arbeiten auf Antrag der
Telegraphenverwaltung zu Zeiten auszuführen, in denen

der Telegraphen- beziehungsweise Fernsprechbetrieb ruht.
8. Fehler, d. h. ein schadhafter Zustand, in der Stark¬

stromanlage der Bahn, durch welche der Bestand

Telegraphen- oder Fernsprechanlagen oder die Sicherheit

des Bedienungspersonals gefährdet werden könnte, sind

ohne Verzug zu beseitigen; außerdem ist der elektrische

Betrieb der Bahn im Wirkungsbereiche der Fehler bis
zu deren Beseitigung einzustellen.

9. Für den Fall, daß die in diesen Bestimmungen
vorgesehenen Schutzvorrichtungen sich nicht als aus¬

reichend erweisen sollten, um Gefahren für den Bestand

(die Substanz) der Telegraphen- oder Fernsprechanlagen

oder für die Sicherheit des Bedienungspersonals fernzu¬

halten, bleibt vorbehalten, jederzeit weitergehende ge-
fahrenpozeiliche Anforderungen zu stellen.

10. Vor dem Vorhandensein der vorgeschriebenen

Schutzvorrichtungen darf das Leitungsnetz auch für

Probefahrten oder sonstige Versuche nicht unter Strom

gesetzt werden. Vou der beabsichtigten Unterstromsetzung
ist der Telegraphenverwaltung mindestens drei freie

Wochentage vorher schriftlich Mitteilung zu machen.
Ferner ist ihr mindestens vier Wochen vorher von der

beabsichtigten Inbetriebnahme der Bahn oder einzelner

Strecken schriftlich Nachricht zu geben.

III. In Ergänzung der Genehmigungsurkunde vom

Ib. Dezember 1899 und der dazu ergangenen im Ein¬

gange aufgeführten Nachträge werden für das Gesamt-

unternehmeu der Remfcheider Straßenbahn-Gesellschaft

folgende Bestimmungen erlassen:

«.) Gemäß der Vorschrift im Z 14 Abs. 1 und 2 des

Gesetzes über Kleinbahnen und Pnvatanschlußbahnen

vom 28. Juli 1892 und mit Bezug auf Nr. 12 Abs. 3

der Genehmigungsurkurde vom 15. Dezember 1899 wird

bestimmt, daß der Fahrplan in Zwischenräumen von drei

Jahren, vom 1. Januar 1900 ab gerechnet der Auf¬

sichtsbehörde zur Feststellung einzureichen ist.

l>) Mit Bezug auf Nr. 13 a, a. O. wird festgestellt,
daß für die Straßenbahn die Frist von fünf Jahren,

innerhalb welcher der Unternehmerin von der Eröffnung

des Betriebes ab die Festsetzung der Beförderungspreise

freistehen soll, mit dem 9. Juli 1898 abgelaufen ist.
Die der Aufsichtsbehörde gemäß Z 14 Abs. 1 a. a. O.

zustehende Prüfung und Genehmigung des Höchstbetrages

der Beförderungspreise wird zum 1. April 1908 erfolgen
und dann in Zwischenräumen von drei Jahren, vom 1.

April 1908 ab gerechnet, wiederholt werden.

n) Bei Festsetzung der Beförderungspreise sind Zu-

sicherungen, welche das Entgelt für die Beförderung ab¬
weichend von den tarifarischen Preisen bestimmen, verboten.

ä) Sollte bei der Ausbesserung oder Verlegung eines

unter der Bahn verlausenden oder kreuzenden Telegraphen¬

kabels eine Unterbrechung des Bahnbetriebes in Frage

kommen, so bedürfen längere Betriebseinstellungen der

Genehmigung der Aufsichtsbehörde auch dann, wenn da¬

rüber Einverständnis zwischen der Telegraphenverwaltung
und der Bahnbetriebsleitung besteht. Von allen über

die fahrplanmäßigen Zeiten hinausgehenden Betriebs¬
einstellungen ist vorgängige im Falle dringender Not¬

wendigkeit wenigstens nachträglich Anzeige an die Auf¬
sichtsbehörde zu erstatten.

s) Auf die Straßenbahnen finden die Bestimmungen

des Gesetzes über die Bahneinheiten in der Fassung vom
8. Juli 1902 Anwendung.

k) Die Übertragung der aus dieser uud der Eingangs
erwähnten Genehmigungsurkunden sich ergebenden Rechte

und Pflichten an einen anderen Unternehmer ist nur mit

Genehmigung der Aufsichtsbehörde zulässig.

Düsseldorf, den 14. Februar 1908. I. L. 448.
Der Regierungs-Präsident. I. V.: Koenigs.

2V1. Der Krankenschwester Emilie Strnpp in Essen,

ist gemäß Z 20 der Vorschriften über die staatliche

Prüfung von Krankenpflegepersonen vom 10. Mai 190?
die staatliche Anerkennung als Krankenpflegerin ohne

vorherige Prüfung erteilt worden.

Düsseldorf, den 15. Februar 1908. I. >1. 383.
Der Regierungs-Präsident.

2V2. Durch Erlaß vom 4. Januar 1908 Nr. 30 181/07

hat der Herr Oberpräsident der Rheinprovinz der Re¬

präsentation der evangelischen Kirchengemeinde Ecken¬

hagen, Kreis Waldbröl, die Erlaubnis erteilt, behufs

Aufbringung der Mittel zum Bau eines Gemeindehauses

im Jahre 1908 eine einmalige Hauskollekte bei den

evangelischen Bewohnern auch des Regierungsbezirks

Düsseldorf abzuhalten.
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Mit der Abhaltung der Kollekte sind beauftragt:Die
Synodalkollektenkommissionender Synoden Eleve, Duis¬
burg-Nord, Essen, Gladbach, Jülich, Mörs a. d. Ruhr,
Barmen, Düsseldorf-Stadt, Düsseldorf-Land,Elberseld,
Lennep, Solingen Wesel, sowie die Synodalkollekten-
ordnungskomnnssionfür die Synoden des Regierungs¬
bezirks Düsseldorf.

Düsseldorf, den 15. Februar 1908. II. I). Nr. 606.
Der Regierungs-Präsident.

2VZ. Der dem Händler Josef Hentschel zu Altenessen
von dem Bezirks-Ansschusse Hierselbst unter Nr. 3937
für das Jahr 1908 erteilte, zum Handeln mit Schweinen,
Pferden und Geflügel berechtigende Wandergewerbeschein
ist dem Genannten abhanden gekommen.

Der Gewerbeschein wird daher hiermit für ungültig
erklärt.

Düsseldorf,den 10. Februar 1908.
Der Vorsitzendedes Bezirks-Ausschusses, II. Abteilung.

2V4. Auf Antrag der Königlichen Eisenbahndirektion zu Cölu hat der Königliche Regierungs-Präsident Hierselbst
die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für folgende, durch den Beschluß des Bezirks-
Ausschusses II. Abteilung Hierselbst vom 30. Januar 1908 (II e 1,29/1) als zum Bau der BahnverlegungRheydt-
Neerseu erforderlicherklärte, innerhalb der GemeindeM.-Gladbach-Laud belegene Grundflächenangeordnet.
H-Ä ,

^ L L-

Größe der zu
enteignenden
Grundflächen
Ar uMtr.

1
21

25
19
23
24
4
7
89

22
1025
2627
2829
11
1213
14
15

1617

18

20

11
8

17
12
4
4
3

11
8

1014
4

^44

1
2
5

29
07
97
24
97
90
30
06
0658
01
2033
97

54

16

8079
37
99

35

97
78

Aus der
Kataster-Parzelle

Flur Nr.
1305/952

925/XII 92
1304/946

1170/893 bis
1174/900
1177/925
1419/920

944
942
943
947

925/XII 91
1171/801
1072/920

1178/925 bis
1179/924
1180/924
1181/924

894
895
896
897
898

899/XII 47
899/XII46

926
927

1175/900

Bezeichnung der Eigentümer

Ehefrau Ackerer Franz Josef Ungerechts

Katharina Stops und Miteigentümer

Landwirt Anton Wilhelm Busch
Witwe Johann Hermann Heusges

Ackerer Matthias Heusges u. Miteigentümer
Milchhändler Jakob Voß

Ackerer Peter Hillers und Ehefrau

Ehefrau Kaufmann Richard Mülstroh
Eheleute Landwirt Johann Bröhr

Ehefrau Hermann Mooßeu
Milchhändler Martin Viaud

Ehefrau Rentner Arnold Kremers
und Miteigentümer

Eheleute Ackerer Franz Bröhr

Wohnort

Windberg

Großheide,
Oberkassel und
Hardterbroich

Dilkrath
Großheide

M.-Gladbach

Groß'heide

M.-Gladbach
Großheide

Ummer
Windberg

Aachen, Windberg
und M.-Gladbach

Windberg

Nachdem der Königliche Regierungs-Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des Verfahrens ernannt hat,
habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten unter Vorlegung des endgültig festgestellten Planes, sowie
zur Abschätzung anberaumtauf Donnerstag, den 27. Februar 1SV8, vormittags Uhr, auf dem
Bürgermeisteramtezu M.-Gladbach-Land in Waldhausen. . , , . „

Alle Beteiligten, soweit sie nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre Rechte
im Termine wahrzunehmen,unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleibenohne ihr Zutun die Entschädigung
festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegungder letzteren verfügt werden wird.

Düsseldorf,den 20. Februar 1908. , ^ Nr. 73.
Der AbfchätzungS-Kommissar: Nolda, RegierungS-Rat.



Namender Notie¬
rungsorteund der

zugehörigen
Lieferungsver¬

bände.

Cleve (Kreis Cleve)
! Crefeld

(Kr. Kempen, Eis¬
feld-Stadt u. Land)

! Düsseldorf
ausländisch

Düsseldorf-Stadt
u. Land

- Duisburg
ausländisch

(Kreise Barmen,
Leunep,Remscheid,
Solingen-Stadt u.
Land, Elberseld,
Mettmann, Duis
bürg, Mttlheim-
Ruhr-Stadt u.
Land, Ruhrort u
Oberhausen)

Essen
ausländisch

(Kreise Essen-
Stadt und Land)

6 Geldern (Kr.Geldern)
ausländisch

M.-Gladbach
Moers (Kr. Moers)
Neuß

(Kreise M.-Glad-
bach-Stadt u.
Land, Neuß u.
Grevenbroich)

10 Wesel (Kr. Rees)

gut Mittel gering

Rachweisung d er Konsumtibilien-Durchschnittspreise

Roggen.

gut Mittel genug

-l, LmUkL?!!!! SL» «xv-;-"ß-- §'«w
Kalendermonats, welcher der Lieferung vorausaeqanaen ist Bei ^ der höchsten Tagespreise des

markwrte^ ^gründe gelegt, zu wklchem die^ beteilsgte GemeZ ^e Preise des Haupt.
vorstehender Nachn>e,sung aufgeführte Notterungsort M.-Gladbach (Stadtkreis M.-Gladbach) ist kein Hauptmarktort.

8S

im Regierungsbezirk Düsseldorf pro Monat Januar 1908.

Stroh.

Richt.

9.

»

10.
Fleisch^

o »Z
W Z
8 ^

Rind
im Klein¬

handel,
vond. I Bauch
Keule I fleisch

Es kosten 100 Kilogramm
». P.>M. P. I M. P.

s Kalb. Ham¬
mel.

Speck
(ger.)
hie¬

siger.

11.

E>

Es kostet 1 Kilogramm

12.

60
Stiick,
MP

13.

Mehl
nl ^
L «
ZIZ

14.

Gersten
L

W

15 17 13

L

19.

Kaffee.

Z jSk

20 21

s .

3 L

Es kostet 1 Kilogramm
P.IP .I P. >P. >P.! P .I P. I P. IMPIM P >P.>MP,

5 25 4

I

50 7 75 155 1 65

>

155 150 1 70 1 70 1 50 2 34 6 32 36 25 38 14 17 52 ?5 42 2 S
s ?s » 40

4
—

3 60 6
—

127 25 1 33 1 23 1 43 1 30 1 31 1 35 2 35 5 52 35 33 32 33 38 45 46 17
4 so s SS

6 9 145 1 55 1 48 1 75 1 75 1 60 1 75 2 70 8 41 32 36 43 50 53 50 54 2 i
— — — — - — — - — » — — » — » — - — — — — — — — —

« so 9 4S

7 50 6 50 8
—

140
—

1 65 37 1 70 1 90 1 60 1 65 2 75 6 50 39 35 47 34 40 56 44 50 2

7 «8 8 SS

5 75 5 13 8 75 119 1 65 1 43 1 60 1 85 1 50 1 ^75 2 75 7 27 27 34 38 43 45 43 42 2

s so g 45

4 50 4 10 7 — 144 1 50 1 45 1 65 1 70 1 65 1 60 2 30 6 72 35 33 38
—

301

s SS 7 98

5 10 4 80 7 55 1 35 1 10 1 50 1 80 1 70 1 35 2 55 6 60 37 32 39
I

36 56 58 44 2
s »« 7 SS

S 05 4 13 7 44 — 2
— 1 60 1 60

- — - —
1 65 2 55 6 75 36 43 40 37 54 5c 33 2

r. SS » 40

3 91
— — 7 90 132 50 1 55 1 50 1 50 1 80 1 43 1 50 2 50 8 40 31 3L 32 32 32 42 sc 40 2

>4 SS « 8S

25 6 95 134 1 55 1 40 1 30 1 90 1 40 1 50 2 72 8 06 39 37 43 54 42 55 50 44 2
7»

I

? SS

I

2^75
2 30

10

60

2 80

2 50

30

21

20

13

80

3 10

2 70

2 50

60

19

30

55

35

30

60

45

60

35

60

50

50

Die als höchste Tagespreise im Monat Januar 1908 festgestellten Beträge — einschließlichdes Aufschlags von fünf vom
Hundert — sind bei den betreffenden Hauptmarktorten in Spalte 5, 8» und 9 in kleinen Zahlen unter der Linie ersichtlich
gemacht.

Anmerkung II. In Wesel kosteteim Monat Januar 1908: 1 Liter Milch 20 Pf., 1 Liter Essig 20 Pf., I Kgr. Nierenfett 1,— M
Anmerkung m. Die in Spalte 6 und 7 fettgedruckten Preise sind Großhandelspreise.
Düsseldorf, den 18. Februar 1908. I. Kl. 444. Der Regierungs-Präsident.



LOK. Der dem Schausteller August Leeser zu Essen von
dem Bezirks-Ausschusse Hierselbst unter Nr. 1984 für das

Jahr 1908 erteilte, zum Aufstellen eines Dampskarussels

und Kinomatographen, sowie Vorführung lebender Photo¬

graphien berechtigende Wandergewerbeschein ist dem Ge¬
nannten abhanden gekommen.

Der Gewerbeschein wird daher hiermit für ungültig
erklärt.

Düsseldorf, den 10. Februar 1908.

Der Vorsitzende des Bezirks-Ausschusses, II. Abteilung.
207. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 21.

November 1S07 beschlossen, daß als amtliche abgekürzte

Schreibweise von „Mark" wie bisher das liegende la¬

teinische jedoch ohne Hinzufügung eines Punktes
zu gelten hat. (Bergl. Bekanntmachung im Zentralblatt

für das Deutsche Reich von 1907 S. 595.)

Unter Bezugnahme auf die hierüber der dortigen Re¬

gierung zugegangenen Verfügung des Herrn Finanz¬

ministers vom 15. Januar d. Js. ersuche ich ergebenst,
die unterstellten Behörden, Kassen und Beamten meines

Geschäftsbereichs gefälligst mit der erforderlichen Weisung
zu versehen.

Berlin, den 1. Februar 1908. I g,. Z202.

Der Minister des Innern. I. A.: gez. v. Kitzing.
An den Herrn Regierungs-Präsidenten in Düsseldorf.

Vorstehender Erlaß wird behufs Nachachtung zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht.

Düsseldorf, den 9. Februar 1908. I v. 942/08.
Der Regieruugs-Präsident.

208. Von Ladeninhabern der offenen Verkaufsstellen

der Juwelier-, Goldarbeiter- und Uhrmacherbranche in

Creseld ist der Antrag gestellt worden, den Achtuhr¬

ladenschluß an allen Wochentagen mit Ausnahme der

Samstage und der gemäß Z I39s Absatz 2 Ziffer 2

der Reichsgewerbeordnung freigegebenen Tage einzu¬
führen.

Zur Feststellung der nach Z 139 f. G.-O. erforderlichen

Zahl von zwei Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber

habe ich in Gemäßheit des Z 1 der Bekanntmachung
vom 25. Januar 1902, betreffend das Verfahren bei

Anträgen auf Verlängerung der Ladenschlußzeit (R.-G.-Bl.

S. 389), den Herrn Oberbürgermeister in Crefeld zum
Kommissar bestellt.

Düsseldorf, den 13. Februar 1908. I775.

Der Regieruugs-Präfident.

2VS. Nachdem der Bergausschuß beim Königlichen

Oberbergamt zu Bonn seit der unter dem 21. Dezember

1905 erfolgten Veröffentlichung mehrfach Veränderungen

in dem Bestände erfahren hat, ist die Abteilung Rhein¬
provinz zur Zeit zusammengesetzt wie folgt:

Vorsitzender:

Berghauptmann Baur zu Bonn, bei Behinderung dessen

Stellvertreter, Geheimer Bergrat Loerbroks zu Bonn.

Hierzu die Öffentliche« Anzeiger Rr.

L. Ernannte Mitglieder:

a) Mitglieder:

1. Geh. Bergrat Dr. Klose zu Bonn;

2. Geh. Bergrat Loerbroks zu Bonn.

K) stellvertretende Mitglieder:

1. Oberbergrat Lungstras zu Bonn;

2. Geh. Bergrat Althüser zu Bonn.
V. Gewählte Mitglieder:

n,) Mitglieder:

1. Oberlandesgerichtsrat Dr. Koll zu Cöln;

2. Bergrat Kreuser zu Mechernich;

3. Generaldirektor Dr. Paul Silverberg zu Cöln;

4. Glashütten- und Bergwerksbesitzer Louis Vopelius

zu Sulzbach.
K) stellvertretende Mitglieder:

1. Oberlandesgerichtsrat Splinter zu Cöln;

2. Bergwerksdirektor Gustav Wegge zu Brühl;

3. Bergassessor a. D., Bergwerksbesitzer Raab zu Wetzlar;

4. Geh. Bergrat vr. Weidtmann zu Aachen.

Bonn, den 12. Februar 1908. Nr. 1871.

Der Vorsitzende des Bergausschusses:

Baur, Berghauptmann.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
anderer Behörden.

21V. Der Etat der Genossenschaft für die Melioration

der Erft-Niederung für das Jahr 1908 liegt vom 27.

d. Mts. ab im Kassenlokale, sowie bei der Kanalinspektion

zu Bergheim, während 14 Tagen zur Einsicht der Ge¬
nossenschaftsmitglieder offen.

Bergheim, den 17. Februar 1908.

Der Genossenschasts-Direktor: Graf Beissel,

Königlicher Kammerherr und Landrat.

211. Bei der PostHilfsstelle in Lüllingen ist eine

Telegraphenanstalt mit Unfallmeldedienst eingerichtet

worden. Mit der Telegraphenanstalt ist eine öffentliche
Fernsprechstelle verbunden.

Düsseldorf, den 14. Februar 1908.

Kaiserliche Ober-Postdirektion.

Personal-Nachrichten.
212. Seine Majestät der Kaiser und König haben

Allergnädigst geruht, dem Mitgliede des Direktoriums
von Friedrich Krupp, Otto Budde zu Essen, den Roten
Adlerorden III. Kl. mit der Schleife, dem Landbau¬

inspektor Güldenpfennig in Essen den Roten Adler-Orden
4. Klasse, dem Gärtner und Hausdiener Albert Höninger

in Creseld, dem Berginvaliden Johann Hüning in Essen-

Ruhr, den Gefängnisaufsehern Friedrich Lybnda und
Karl Müller in Elberseld das Allgemeine Ehrenzeichen

sowie dem Kommerzienrat Louis Kannengießer in Mül-

heim a. d. R. den Charakter als Geheimer Kommerzien¬
rat zu verleihen.

42, 4Z, 44, 4S, 4S, 47 und 48.

Redigiert im Bureau der Kiwigliche» Regierung. — Druck von L. Boß S Cie. Königliche Hofbuchdruckerei in Düsseldorf.
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